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Änderungen im Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)

• Stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 au f 67 Jahre 
ab dem Jahre 2012

• Vorzeitige Altersrente ab Alter 63 für langjährig Ve rsicherte nach 
35 Versicherungsjahren mit Abschlägen in Höhe von 0 ,3 % p. m., 
max. 14,4 %

• Altersrente ab Alter 65 für besonders langjährig Ve rsicherte nach 
45 Versicherungsjahren ohne Abschläge

• Vorzeitige Altersrente ab Alter 62 für Schwerbehinde rte mit 
Abschlägen in Höhe von 0,3 % p. m., max. 10,8 %

• Altersrentenregelungen nach Arbeitslosigkeit / Alte rsteilzeit und 
für  Frauen laufen ab Jahrgang 1952 aus

1 RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz
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Änderungen im Betriebsrentengesetz (BetrAVG)

• Änderung von § 2 Absatz 1 Satz 1 BetrAVG
Bei einem vorzeitigen Ausscheiden des Mitarbeiters i st bei 
Leistungszusagen künftig auf die (individuelle) Rege lalters-
grenze zu quotieren.

• Ausnahmen:

• Die Versorgungsregelung enthält eine frühere feste Altersgrenze.

• Der Mitarbeiter scheidet vor der für ihn geltenden Regelaltersgrenze aus
und nimmt gleichzeitig eine Altersrente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung für besonders langjährig Versicherte in Anspruch

• Änderung von § 6 BetrAVG:
Wer gesetzliche Rente als Vollrente bezieht, hat auch  Anspruch auf 
seine Betriebsrente.

1 RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz
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Ausgangssituation klären

• Für wen gilt die zu prüfende (oder zu erstellende) Zu sage?

• Geschlossener Bestand aus Rentenbeziehern und Ausgeschiedenen

• Geschlossener Bestand, der neben Rentenbeziehern und Ausgeschiedenen 
auch noch Aktive umfasst, aber keine Neuzugänge

• Offener Bestand, der auch Neuzugänge erfasst

• Ausschließlich Neuzugänge

2 Ausgangssituation der zu prüfenden betrieblichen V ersorgungszusagen

Empfehlung: Auswirkungen auf Aktive und Ausgeschiede ne 
getrennt prüfen, um Handlungsnotwendigkeiten und 
Handlungsmöglichkeiten herauszuarbeiten

• Um welchen Zusagetyp handelt es sich?

• Leistungszusagen, beitragsorientierte Leistungszusagen, Beitragszusagen 
mit Mindestleistung: Empfehlung: Jeweils getrennt prüfen!
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Ausgangssituation klären

• Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Zusage?

• Einzelvertrag / vertragliche Einheitsregelung

• Gesamtzusage / Gleichbehandlung / betriebliche Übung

• Betriebsvereinbarung

• Tarifvertrag

Empfehlung: Rechtliche Basis abklären, um potentiell e 
Gestaltungsmittel vorzusondieren.
(Ohne bereits auf den potentiellen Verhandlungs-
partner zuzugehen).

2 Ausgangssituation der zu prüfenden betrieblichen V ersorgungszusagen
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Ausgangssituation klären

• Wie stark ist bislang der Einfluss der gesetzlichen Rente?

• Ist die zugesagte Betriebsrente unmittelbar an den Bezug der gesetzlichen 
Rente gebunden?

• Ist die zugesagte Betriebsrente unmittelbar von Grund und/oder Höhe der 
gesetzlichen Rente abhängig?

• Wird die gesetzliche Rente voll oder teilweise angerechnet?

• Greift eine ggf. vorgesehene Leistungsobergrenze häufig oder eher selten?

Empfehlung: Eventuelle Erfahrungen aus vorangegangen en 
Rentenreformen nutzen. Tendenzielle Aussage reicht 
im ersten Schritt aus.

2 Ausgangssituation der zu prüfenden betrieblichen V ersorgungszusagen
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Welche Altersgrenze soll für Neuzugänge gelten?

• Feste Altersgrenze 67

• Ansprüche von Mitarbeitern mit früherer Regelaltersgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung regeln

• 45er Regelung einbauen = keine Kürzung wegen vorzeitigen Ausscheidens 
nach § 2 Abs. 1 S. 1 BetrAVG

• Regelaltersgrenze

• (Feste) Altersgrenze für jeden Geburtsjahrgang verschieden

• 45er Regelung einbauen = keine Kürzung wegen vorzeitigen Ausscheidens 
nach § 2 Abs. 1 S. 1 BetrAVG

• Feste Altersgrenze 65 oder ein früheres Alter

• Möglichkeit der Weiterbeschäftigung bedenken und regeln

• Voraussichtlich aus steuerlichen Gründen beachten: Keine Altersleistung 
früher als 62 zusagen (spätestens für Neuzusagen)

3 Zusage (nur) für Neuzugänge
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Welche Konsequenzen ergeben sich für die Gestaltung  
einer Leistungsformel für den Neuzugang?
• Abhängigkeit von der gesetzlichen Rente sollte in Grund und

Höhe vermieden werden

• Leistungshöhe sollte längere Lebenserwartung berücksichtigen

• Konflikte mit dem AGG sollten vermieden werden, deshalb z. B. auf 
altersbezogene Ausgrenzungen verzichten.

3 Zusage (nur) für Neuzugänge

Empfehlung:

• In der Festlegung der Eckpunkte für Neuzusagen ist d er Arbeitgeber 
grundsätzlich frei. 

• Er sollte sich – insbesondere was die Festlegung "se iner" Alters-
grenze angeht - an seinen unternehmens- und personalpo litischen 
Zielen ausrichten und seine Betriebsrente dem Grund e und der Höhe nach 
unabhängig von der gesetzlichen Rente gestalten.

• "Wermutstropfen": Steuerrechtliche Flankierungen
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4.1 Geschlossener Bestand  mit noch aktiven Mitarbei tern

• Feste Altersgrenze:
"Altersgrenze ist das Alter 65."
"Altersgrenze wird gezahlt, wenn der Mitarbeiter nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres ausscheidet. Vorzeitige Alterrente wird gezahlt, wenn er vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres …"

• Dynamische Altersgrenze:
"Altersrente wird gezahlt, wenn der Mitarbeiter die Altersgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung erreicht."
"Altersgrenze ist die gesetzliche Altersgrenze." 
"Es gelten die jeweiligen Altersgrenzen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung."

4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

• Keine Überlegungen zum Neuzugang erforderlich!

• Fragen zum Anspruch dem Grunde nach: (1)

• 1. Wie lautet die Altersgrenze? Auslegungssache!
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4.1 Geschlossener Bestand  mit noch aktiven Mitarbei tern

4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

• wenn ja:
insoweit kein zwingender Änderungsbedarf

(wenn Mitarbeiter weiterarbeitet, schützt das 
"Ausscheiden"

vor Doppelansprüchen)

• wenn nein:
• in Kombination mit fester Altersgrenze 65:

u. E. Regelungslücke und Ansatz zur Änderung
• in Kombination mit früherer fester Altersgrenze:

u. E. keine Regelungslücke und 
rechtlich insoweit kaum Ansatz zur Änderung

• in Kombination mit dynamischer Altersgrenze:
u.E. kein zwingender Änderungsbedarf

• Fragen zum Anspruch dem Grunde nach: (2)
• 2. Ist das Ausscheiden Anspruchsvoraussetzung

• 3. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen (Wartezeit o.ä.)
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4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

4.1 Geschlossener Bestand  mit noch aktiven Mitarbei tern

• Fragen zum Anspruch der Höhe: (1)

• Was geschieht, wenn der Mitarbeiter weiterarbeitet?

• Steigert sich der Anspruch, weil er weitere Zuwächse/Beiträge oder
Steigerungen erdient?

• Steigert sich der Anspruch durch Gehaltsdynamik?

• Bleibt der Anspruch in der Höhe gleich*, weil der max. erreichbare
Anspruch bereits erreicht ist?
Z.B. in Höhe von x % des letzten Einkommens

• Bleibt der Anspruch in der Höhe gleich*, weil die max. anrechen-
baren Dienstjahre erreicht sind?

* ohne Berücksichtigung einer Gehaltsdynamik
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4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

4.1 Geschlossener Bestand  mit noch aktiven Mitarbei tern

• Fragen zum Anspruch der Höhe nach: (2)

• Was geschieht, wenn der Mitarbeiter weiterarbeitet?

• Verringert sich der Anspruch, weil eine anzurechnende andere 
Versorgungsleistung steigt?
Z.B. in einem Gesamt- oder Limitierungssystem

• Verringert sich der Anspruch, weil die Rentenlaufzeit kürzer wird?

• Muss der Arbeitgeber die kürzere Rentenlaufzeit durch Zuschläge 
ausgleichen? Rechtlich offen 

• wenn Altersgrenze dynamisch: u. E. nein
• wenn Altersgrenze fest: 

u.E. nein, wenn Abruf jederzeit möglich
u. U. ja, bei Entgeltumwandlung

• Muss der Arbeitgeber das Erreichte verzinsen? Rechtlich offen

• u. E. sehr zusageabhängig: u. U. ja, 
bei ertragsbezogener Zusage und 
bei Entgeltumwandlung
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4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

4.1 Geschlossener Bestand  mit noch aktiven Mitarbei tern

• Fragen zum Anspruch der Höhe nach: (3)

• Was geschieht, wenn der Mitarbeiter nicht weiterarbeitet?

• Erreichte Leistungshöhe bleibt im Prinzip gleich. 

• Inanspruchnahme von vorzeitiger Betriebsrente erfolgt kontinuierlich 
später 

Entlastung für den Arbeitgeber

• Auffüllen im Gesamtversorgungs- oder Limitierungssystem
Belastung für den Arbeitgeber

• Eingriff bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit nur mö glich, wenn 
Belastung die Zumutbarkeitsgrenze überschreitet.
Rechtlich offen.
Rechtsgrundlage (individuell / kollektiv) beachten.
Besitzstände wahren.
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4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

4.1 Geschlossener Bestand  mit noch aktiven Mitarbei tern

• Fragen zum vorzeitigen Ausscheiden nach dem 31.12.200 7: 

• Quotierung nach § 2 Abs. 1 Abs. 1 BetrAVG bei Leistu ngszusagen

• Grundsätze:

• Altersgrenze der Zusage und Quotierung gehen Hand in Hand

• Zweistufige Berechnung konsequent durchhalten

• Bei dynamischer Altersgrenze gilt die (individuelle ) Regelaltersgrenze 
aus der gRV

• 45er Regelung beachten, keine "zweifache" Kürzung

• Bei fester Altersgrenze (vor der Regelaltersgrenze)  bleibt es bei der 
Quotierung bei dieser festen Altersgrenze

• Neuberechnung der Vollrente und Quotierung mit fester Altersgrenze



Seite 16

4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

4.1 Geschlossener Bestand  mit noch aktiven Mitarbei tern

• Zusammenfassung:

• Geschlossene Bestände müssen auf Neuzusagen keine Rücksicht nehmen

• Folgen des Weiterarbeitens über die vorhandene (feste) Altersgrenze 
hinaus klären

• Folgen des Ausscheidens zu den bisherigen Bedingungen klären

beides kann Mehraufwand oder Entlastung für den Arb eitgeber
bedeuten

• Bei gewünschter Änderung sind die allgemeinen Recht sgrundsätze 
zur Änderung von Versorgungszusagen zu beachten

• Abhängigkeit von der bestehenden Rechtsgrundlage

• Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

• Besitzstandskontrolle
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4 Bestandssysteme mit aktiven Mitarbeitern

4.2 Offener Bestand, der auch Neuzugang erfasst

• Fragen zum Anspruch dem Grunde nach:

• wie oben, es sei denn:

• wenn für Neuzugang nicht mehr gewollt: 
Schließen und abtrennen

• Leistungen vor Alter 62?
Spätestens für Neuzusagen ab 2012 ändern

• Fragen zum Anspruch der Höhe nach:

• wie oben, es sei denn:

• wenn für Neuzugang nicht mehr gewollt: 
Schließen und abtrennen
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• Veränderungen der Versorgungsregelung nach Ausschei den
gelten nicht

• Selbst wenn die Versorgungsregelung geändert würde, hätte diese 
Änderung für bereits Ausgeschiedene keine Wirkung.

• Dynamische Altersgrenze bei Ausscheiden ist Bestandteil der Zusage 
und verändert sich entsprechend auch für bereits Ausgeschiedene 

• Feste Altersgrenze bei Ausscheiden bleibt unverändert

• Veränderungen der Bemessungsgrundlagen gelten nicht

• Auch die Bemessungsgrundlagen anderer Versorgungsbezüge, die bei der 
Berechnung zu berücksichtigen sind, ändern sich nicht

• Anzurechnende gesetzliche Rente ist nach dem Gesetzesstand bei 
Ausscheiden zu ermitteln.

5 Geschlossene Bestandssysteme/Rentner/Ausgeschieden e

Veränderungssperre nach § 2 Abs. 5 BetrAVG
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• Zusagen nach den Anspruchstellern/Begünstigten (Aus geschie-
dene/Aktive/Neuzugang) und den Zusagearten trennen

• Altersgrenze klären

• Folgen des Weiterarbeitens untersuchen

• Folgen der unveränderten Inanspruchnahme untersuche n

• Neuzugang abtrennen, falls sinnvoll und/oder gewollt

• Bei gewünschter Änderung von bestehenden Zusagen: 
Verhältnismäßigkeit und Besitzstände wahren

• Bei Ausgeschiedenen und Rentnern: Veränderungssperr e 
beachten.

5 Zusammenfassung

Empfehlungen zur Vorgehensweise:
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